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Vorwort zur fünften Auflage

In Zeiten hohen Sicherheitsbedarfs und bei der Wahrnehmung routinemäßiger Sicher-
heitsaufgaben sind Schutz- und Sicherheitskräfte aktiv. Einerseits sind sie dem generellen 
Auftrag verpflichtet, durch Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung, Gefahren 
und Schäden von Menschen und Sachwerten abzuwenden. Das kann, abhängig von der 
jeweiligen Situation, auch „hartes Durchgreifen“ bedeuten. Andererseits ist es erforder-
lich, professionell zu kommunizieren und auf diesem Wege jenen Service zu bieten, der 
von „Fachleuten in Dienstkleidung“ erwartet wird. Je besser das gelingt, desto mehr 
werden Akzeptanz und Anerkennung der Sicherheitstätigkeit gefördert. Vor diesem Hin-
tergrund gewinnt die Qualifikation des Sicherheitspersonals besonderes Gewicht. Zum 
einen wissen qualifizierte Mitarbeiter/-innen um die Bedeutung einer adäquaten Aus-
strahlung. Zum anderen sind sie in der Lage, in jeder Situation richtig zu handeln und 
sich konstruktiv in die jeweilige Sicherheitsorganisation einzubringen. 

Die Verfasser des vorliegenden Buches, das nunmehr in der fünften überarbeiteten 
Auflage vorliegt, haben dazu beigetragen, diese Fähigkeiten zu fördern. Das Lehrbuch 
orientiert sich am gleichnamigen Weiterbildungskonzept des DIHK-Rahmenplans und 
begleitet Sicherheitskräfte in der Prüfungsvorbereitung sowie bei der Erlangung und Wei-
terentwicklung der berufsspezifischen Fähigkeiten. Wichtige Schwerpunkte bilden die 
professionelle Konfliktbewältigung und die Kommunikation, weil sie wesentliche Vor-
aussetzungen für die Akzeptanz und Anerkennung der Sicherheitstätigkeit darstellen. Die 
Bandbreite der Themen umfasst sowohl theoretische Grundlagen der Rechts- und Dienst-
kunde als auch praktische Hinweise zum Einsatz technischer und natürlicher Kommu-
nikationsmittel sowie umfangreiche Fachinformationen, u. a. zu Brand-, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sowie Umweltschutz und Serviceorientierung.

Auch bei der Neuauflage waren die Autoren um eine übersichtliche und anschauliche 
Darlegung des Stoffes bemüht. Ein neues, noch lesefreundlicheres Format sowie eine 
mehrfarbige Gestaltung des Werkes sollen hierzu beitragen. Mit kurzen Abschnitten und 
zusätzlichen Gliederungspunkten sind die einzelnen Kapitel noch verständlicher gestal-
tet. Weiterhin sind auch sonst relevante Passagen nochmals optisch als Hinweis- oder 
Merksatz hervorgehoben. Zahlreiche Beispiele sowie Empfehlungen für die Prüfung run-
den das Werk ab.

Große Neuerungen brachte die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für das 
Datenschutzrecht ab dem 25.05.2018 mit sich. Die für das Sicherheitsgewerbe relevanten 
Änderungen sind in dieser Neuauflage berücksichtigt. 

Weiterhin eingearbeitet sind die aktuellen Rechtsänderungen, die sich insbesondere 
im Bereich des Gewerberechts (Änderung der Gewerbeordnung vom 29.11.2018 sowie 
Neufassung der Bewachungsverordnung vom 03.05.2019) oder durch die Neugestaltung 
der Normenreihe DIN 77200 ergeben haben.

Besonderer Dank gilt Herrn Fabian Parting, Projektleiter Brandschutz Gruner GmbH, 
Hamburg sowie Herrn Helmut Kalbfleisch, Ausbildungsleiter WISAG Sicherheit & Ser-
vice Trainings GmbH, Frankfurt a. M. für die Unterstützung bei der Erstellung dieser 
Neuauflage. Ihre konstruktiven Hilfen wurden aufgegriffen und an geeigneter Stelle in 
diesem Werk eingebracht.
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Vorwort zur fünften Auflage

An Stellen im Buch, wo geschlechtsneutrale Formulierungen aus Gründen der Lesbar-
keit unterbleiben, sind ausdrücklich stets alle Geschlechter angesprochen.

Stuttgart, im Frühjahr 2019 Der Verlag
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1. Einleitung

In der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland sind Leistungen privater 
Sicherheitsorganisationen zu einem festen Bestandteil geworden. Betrieblicher Werk-
schutz aber auch der Einsatz gewerblicher Dienstleister zur Sicherung des öffentlichen 
Personenverkehrs, zum Schutz von Sportveranstaltungen oder anderer „Events“ belegen 
diese Tatsache.

Die Gewährleistung der Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In erster 
Linie ist der Staat für den Schutz seiner Bürger verantwortlich. Er räumt den Bürgern 
zugleich aber die Möglichkeit ein, selbst etwas für die Bewahrung von Eigentum und 
Besitz, ja sogar von körperlicher Unversehrtheit und Leben zu tun. Davon machen 
sowohl die einzelnen Menschen als auch Unternehmen und Einrichtungen zunehmend 
Gebrauch. Auf diese Weise hat sich in Deutschland eine Sicherheitswirtschaft etabliert. 
Herausragende Vertreter dieses Bereichs sind der Bundesverband der Sicherheitswirt-
schaft (BDSW) sowie auf Landesebene die Verbände Allianz für Sicherheit in der Wirt-
schaft (ASW). Diese arbeiten unter dem „Dach“ des ASW- Bundesverbandes zusammen. 
Sie fungieren als Selbsthilfeorganisationen der Wirtschaft zur Beratung, Fortbildung und 
Information ihrer Mitglieder.

Ursprünglich existierten kaum einheitliche Standards für die Ausbildung von Sicher-
heitspersonal. Anfang 1980 wurde die bundeseinheitliche Prüfungsverordnung für die 
„IHK-geprüfte Werkschutzfachkraft“ wirksam, mit der erstmals eine öffentlich-rechtlich 
anerkannte Fortbildungsprüfung für Sicherheitsberufe existierte. Diese fand später durch 
den „Werkschutzmeister“ eine sinnvolle Ergänzung. Ab Mitte der 1990er Jahre wurden 
schrittweise die Zugangsvoraussetzungen und beruflichen Abschlüsse für sicherheits-
relevante Tätigkeiten geordnet und in entsprechenden Rechtsverordnungen niedergelegt. 
Daraus ergibt sich heute folgendes Bild:

Sicherheitsrelevante Studiengänge Weiterführende Qualifikationen, z. B. für Tätigkeiten im 
Sicherheitsmanagement

Meister für Schutz und Sicherheit Fortbildungsqualifikation für die Übernahme von Führungs-
verantwortung in der Sicherheitswirtschaft

Fachkraft für Schutz und Sicherheit Ausbildungsberuf für die Sicherheitswirtschaft

Servicekraft für Schutz und Sicherheit Ausbildungsberuf für die Sicherheitswirtschaft

Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft Fortbildungsprüfung für „Seiteneinsteiger“ in der Sicherheits-
wirtschaft

Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO Zugangsvoraussetzung für spezielle Sicherungstätigkeiten

Unterrichtungsverfahren gem. § 34a GewO Zugangsvoraussetzung für das Bewachungsgewerbe

Tabelle 1: Berufsbilder in der Sicherheitswirtschaft.

Einige IHK führen die Prüfung zur „Geprüften Schutz- und Sicherheitskraft“ als Fort-
bildungsprüfung, andere als Umschulungsprüfung durch. Dies weisen die einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Kammern aus. Die fachlichen Inhalte sind identisch.
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Weitere sicherheitsrelevante Bildungsabschlüsse sind aus der jeweiligen Tätigkeits-
spezifik abgeleitet. Darunter fallen z. B. der „Luftsicherheitsassistent“, die „Leitende Not-
ruf- und Serviceleitstellenfachkraft“ (L-NSL-FK), die „Notruf- und Serviceleitstellenfach-
kraft“ (NSL-FK), Personenschutzfachkräfte und andere fachspezifische Qualifikationen. 
Die „Sicherheitsfachkraft“ (eigentlich Fachkraft für Arbeitssicherheit) hingegen ist eine 
durch die Berufsgenossenschaften entwickelte Qualifikationsform, die sich auf Fragen 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, den so genannten Safety-Bereich, bezieht.

Unter Safety wird die Vorsorge gegen eher „zufällige“ Schadensereignisse, die z. B. 
durch Naturgewalten ausgelöst werden können oder ihre Ursache im Versagen der Men-
schen – z. B. durch fahrlässiges Verhalten – haben, verstanden. Hier werden u. a. die „Mit-
wirkungsaufgaben“ eingeordnet, bei denen das Sicherheitspersonal Aufgaben im Brand-
schutz, Umweltschutz oder Arbeits- und Gesundheitsschutz erfüllt (siehe auch Kapitel 6, 
7 und 8). Diese haben überwiegend vorbeugenden Charakter. Sie zielen im Ereignisfall 
darauf, Schäden weitgehend zu verhüten oder – soweit möglich – zu begrenzen. 

Daneben steht der Begriff Security, der alle Sicherheitsaktivitäten zusammengefasst, 
die der Verhinderung vorsätzlicher Handlungen dienen. Darunter fallen – um nur einige 
zu nennen – das Behindern von Angriffen auf Personen, das Verhindern von Eigentums-
delikten, Sachbeschädigungen oder aber von Verletzungen des Geheimbereichs. Selbst-
verständlich steht hierbei stets die Prävention im Vordergrund. Zugleich muss die Befä-
higung zur Gefahrenabwehr gegeben sein.

Merke

Safety: Schutz vor menschlichem und technischem Versagen sowie Naturereignissen.
Security: Schutz vor vorsätzlich herbeigeführten Ereignissen und Angriffen.

Das Lehrbuch orientiert sich an der Prüfungsverordnung für Schutz- und Sicherheits-
kräfte. Die Verfasser haben – ausgehend von den für die Sicherheitswirtschaft charakte-
ristischen Handlungsbereichen – eine Vielzahl von Fachinformationen zusammenge-
stellt. Dazu gehören Darlegungen zur Rechts- und Dienstkunde, zum Arbeits-, Brand- und 
Umweltschutz sowie zur Bewältigung von Notfällen ebenso wie zur zwischenmenschli-
chen Kommunikation und Situationsbewältigung – bis hin zur Konfliktvorbeugung und 
-deeskalation. Außerdem wird speziellen Aufgabenfeldern wie der Zusammenarbeit in 
Teams und mit anderen Kräften sowie der Qualitätssicherung die gebotene Aufmerksam-
keit gewidmet.

Auf Grund seines breiten inhaltlichen Spektrums ist der Nutzwert des Lehrbuches 
nach Absolvieren der Prüfung keinesfalls erschöpft. Das Werk kann durchaus als aussage-
kräftiges Kompendium für vielen Tätigkeitsfeldern der Sicherheitswirtschaft verstanden 
werden.
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2. Rechtsverordnungen über die Prüfung von Schutz- 
und Sicherheitskräften

Mit dem Inkrafttreten der Rechtsvorschriften zur Einführung des Ausbildungsberufes 
„Fachkraft für Schutz und Sicherheit“ endete zugleich die Gültigkeit der bundeseinheit-
lichen Prüfungsverordnung für die „Geprüfte Werkschutzfachkraft“. Letztere hatte – als 
öffentlich-rechtlich anerkannte Prüfung – über viele Jahre hinweg für einheitliche Stan-
dards bei der Qualifikation von „Seiteneinsteigern“ in die Sicherheitswirtschaft gesorgt. 
Diese ungewollt entstandene „Lücke“ versuchten verschiedene Bildungsträger wieder zu 
schließen. Da derartige Bemühungen jedoch nicht konzertiert abliefen, entstanden in 
kurzer Zeit mehrere Fortbildungsmodelle, die allerdings in ihrer inhaltlichen Struktur 
voneinander abwichen. Das widersprach den Interessen der betrieblichen Werkschutz-
organisationen und der gewerblichen Sicherheitsdienstleister, denen ein vergleichbares 
Ausbildungsniveau wichtig war. Daher bemühten sich ASW und BDSW um eine Lösung, 
die auch für den Quereinstieg in die private Sicherheit einen einheitlichen Rahmen 
sicherte. Auf dieser Basis wurde ein Arbeitskreis gebildet, dem Sachverständige der 
Sicherheitswirtschaft und der Erwachsenenbildung angehörten. Dieser setzte sich zu glei-
chen Teilen aus Vertretern der IHK, der ASW und des BDSW zusammen. Das Gremium 
erarbeitete unter dem Dach des DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag) ein 
fundiertes Konzept für eine ergänzende Qualifikationsstufe, die „Geprüfte Schutz- und 
Sicherheitskraft“. Die auf dieser Grundlage entwickelte Empfehlung des DIHK (nach-
folgend abgedruckt) wurde inzwischen von zahlreichen IHK nach § 59 i. V. m. § 79 Abs. 4 
BBiG als Prüfungsverordnung beschlossen.

Wer die Prüfung ablegen will, muss grundsätzlich folgende Voraussetzungen erfüllen:
a) Vorhandensein eines anerkannten Berufsabschlusses und eine mindestens zweijäh-

rige Berufspraxis in der Sicherheitswirtschaft (z. B. gewerbliches Bewachungsunter-
nehmen, betriebliche Werkschutzeinheit) oder

b) eine fünfjährige Berufspraxis, von der mindestens drei Jahre in der Sicherheitswirt-
schaft absolviert sein müssen, und

c) ein Lebensalter von mindestens 24 Jahren und
d) nachweisliche Teilnahme an einem „aktuellen“ Erste-Hilfe-Lehrgang (nicht „älter“ als 

24 Monate).

Eine gewisse Öffnung dieser Zugangsvoraussetzungen ergibt sich aus § 2 Abs. 3 der Prü-
fungsverordnung.

Die Prüfung gliedert sich in drei Handlungsbereiche. Diese wiederum sind in ver-
schiedene Qualifikationsschwerpunkte unterteilt. Denen wurden unterschiedliche Qua-
lifikationsinhalte zugeordnet. Aus der nachfolgenden Übersicht geht die detaillierte 
Gliederung hervor:
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2. Rechtsverordnungen über die Prüfung von Schutz- und Sicherheitskräften

Handlungsbereich Qualifikations-
schwerpunkt

Qualifikationsinhalt Buchkapitel

1. Rechts- und 
aufgaben-
bezogenes 
 Handeln

a) Rechtskunde  � Unterschied zwischen öffentlichem und privatem 
Recht, Abgrenzung zu hoheitlichen Aufgaben

4.1

 � Rechtsgrundlagen für die Aufgabenerfüllung 
sowie persönlich wahrzunehmende und über-
tragene Rechte

4.2

 � Erkennen von Verstößen gegen das Strafrecht 
und Ableiten von Maßnahmen

4.3

 � Grundlegende Bestimmungen des Datenschutz-, 
Umwelt-, Betriebsverfassungs-, Arbeits- und 
Waffenrechts sowie Maßnahmen bei Verstößen

4.4 
4.5 
4.6 
8.1

b) Dienstkunde  � Grundsätze der Aufgabenwahrnehmung in  
den Tätigkeitsfeldern der Sicherheitswirtschaft

5.1

 � Grundsätze der Aufgabenwahrnehmung und  
des Handelns in besonderen Situationen und am 
Ereignis-/Tatort

5.2 
5.3

 � Grundsätze der Eigensicherung 5.4

 � Erstellen von Meldungen und Berichten 5.5

2. Gefahren-
abwehr sowie 
Einsatz von 
Schutz- und 
Sicherheit-
stechnik

a) Brandschutz 
und sonstige 
Notfallmaß-
nahmen

 � Grundsätze des vorbeugenden und abwehrenden 
Brandschutzes

6.1

 � Kontrollieren/Überwachen von Einrichtungen  
des Brandschutzes sowie der Einhaltung von 
Brandschutzvorschriften

6.2

 � Durchführen von Alarmierungsaufgaben und 
Mitwirken bei Räumungen, Evakuierungen sowie 
anderen Maßnahmen der Gefahrenabwehr

6.5 
6.6

b) Arbeits-, 
Gesundheits- 
und Umwelt-
schutz

 � Sicherheitsgerechtes Verhalten sowie Mitwirken 
im Arbeits- und Gesundheitsschutz

7.1 
7.2 
7.3

 � Mitwirken beim Umweltschutz 8.1 
8.2

 � Grundkenntnisse über Gefahrenklassen und 
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Güter

8.3 
8.4

c) Einsatz von 
Schutz- und 
Sicherheits-
technik

 � Nutzen technischer Einsatzmittel und Über-
wachen baulicher, mechanischer und elektro-
nischer Schutz- und Sicherheitseinrichtungen

9.1 
9.2 
9.3

 � Nutzen von Kommunikations-, Informations- und 
Dokumentationsmitteln

10.

 � Einsetzen von Löschmitteln und Feuerlösch-
geräten

6.3 
6.4

 � Kennen der Funktionen von Feuerlöschanlagen 6.4 
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2. Rechtsverordnungen über die Prüfung von Schutz- und Sicherheitskräften

Handlungsbereich Qualifikations-
schwerpunkt

Qualifikationsinhalt Buchkapitel

3. Sicherheits-  
und service-
orientiertes 
 Verhalten und 
Handeln

a) Situations-
beurteilung 
und -bewälti-
gung

 � Grundlagen des menschlichen Verhaltens 11.1

 � Erkennen der Wirkung der eigenen Person 11.2

 � Einwirkungsmöglichkeiten auf das Verhalten 
anderer und Ableiten geeigneter Verhaltens-
muster

11.3

 � Techniken zur Konfliktvorbeugung und 
 Deeskalation

11.4

b) Kommuni-
kation

 � Möglichkeiten der Kommunikation 12.1

 � Auswählen geeigneter Kommunikationsformen 
und -mittel

12.2 
12.3

 � situationsbezogen kommunizieren 12.4 
12.5

c) Kunden-  
und Service-
orientierung

 � Anforderungen an einen qualitätsorientierten 
Sicherheitsservice

13.1

 � Berücksichtigen der Zusammenhänge von Sicher-
heits- und Serviceverhalten

13.2

d) Zusammen-
arbeit

 � Grundlagen der Zusammenarbeit in Teams und 
mit anderen Kräften

13.3.1

 � Bewältigen von gemeinsamen Aufgaben durch 
Kommunikation und Kooperation

13.3.2

Tabelle 1: Gliederung der Prüfungsinhalte. 

Mit dem oben dargestellten Konzept wurde eine moderne, den Erfordernissen der Erwach-
senenbildung sowie den Anforderungen der Sicherheitswirtschaft entsprechende Grund-
lage für ein einheitliches Qualifikationsniveau beruflicher „Seiteneinsteiger“ geschaffen. 

Dem nachfolgenden Text kann der vollständige Wortlaut der Prüfungsverordnung ent-
nommen werden. Weitere Informationen zur Prüfung sind in Kapitel 14 dargestellt.

DIHK-Empfehlung zum Erlass Besonderer Rechtsvorschriften für die 
 Fortbildungsprüfung zur Geprüften Schutz- und Sicherheitskraft

Die Industrie- und Handelskammer (…) erlässt aufgrund des Beschlusses des Berufsbil-
dungsausschusses vom (…) als zuständige Stelle nach § 54 i. V. m. § 79 Abs. 4 BBiG vom 
23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2749) folgende besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zur Geprüf-
ten Schutz- und Sicherheitskraft.

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses
(1) Zum Nachweis von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die durch die beruf-

liche Fortbildung zur Geprüften Schutz- und Sicherheitskraft erworben worden sind, 
kann die zuständige Stelle Prüfungen nach den §§ 2 bis 8 durchführen.

(2) Durch die Prüfung ist festzustellen, ob die Qualifikation vorhanden ist, folgende im 
Zusammenhang stehende Aufgaben eines zur Geprüften Schutz- und Sicherheitskraft 
in der Sicherheitswirtschaft (gewerbliche Sicherheitsunternehmen und betriebliche 
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Sicherheitseinrichtungen) insbesondere in Bewachungs-, Sicherungs- und Ordnungs-
diensten, Veranstaltungs- und Verkehrsdiensten, wahrnehmen zu können:
1. Abwenden von Schäden und Gefahren;
2. Aufrechterhalten von Sicherheit und Ordnung;
3. Nutzen der zur Verfügung stehenden Schutz- und Sicherheitstechnik;
4. kundenorientiert Handeln und Kommunizieren sowie deeskalierend wirken;
5. Beurteilen der eigenen rechtlichen Stellung sowie Berücksichtigen von Gesetzen 

und Vorschriften.
(3) Die mit Erfolg abgelegte Prüfung führt zum anerkannten Abschluss zur Geprüften 

Schutz- und Sicherheitskraft.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer Folgendes nachweist:

1. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis in der Sicherheits-
wirtschaft oder

2. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis, von der mindestens drei Jahre in der 
Sicherheitswirtschaft abgeleistet sein müssen und

3. ein Mindestalter von 24 Jahren und
4. die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Lehrgang, dessen Beendigung nicht länger als 

24 Monate zurückliegt.
(2) Die Berufspraxis gemäß Abs. 1 soll wesentliche Bezüge zu den Aufgaben einer 

Geprüften Schutz- und Sicherheitskraft entsprechend § 1 Abs. 2 beinhalten.
(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer 

durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung 
rechtfertigen.

§ 3 Gliederung und Durchführung der Prüfung
(1) Die Prüfung gliedert sich in folgende Handlungsbereiche in der Sicherheitswirt-

schaft:
1. Rechts- und aufgabenbezogenes Handeln,
2. Gefahrenabwehr sowie Einsatz von Schutz- und Sicherheitstechnik,
3. Sicherheits- und serviceorientiertes Verhalten und Handeln.

(2) Die Prüfung ist schriftlich und mündlich durchzuführen.
(3) Die schriftliche Prüfung ist in Form von zwei die Handlungsbereiche integrierenden 

Situationsaufgaben gemäß § 4 durchzuführen. Die erste Situationsaufgabe ist so zu 
gestalten, dass die Qualifikationsschwerpunkte des Handlungsbereichs gem. § 4 
Abs. 1 den Schwerpunkt bilden. Die zweite Situationsaufgabe ist so zu gestalten, dass 
die Qualifikationsschwerpunkte des Handlungsbereichs gem. § 4 Abs. 2 den Schwer-
punkt bilden. Die Situationsaufgaben sollen darüber hinaus jeweils Qualifikations-
inhalte aus den Handlungsbereichen integrativ mit berücksichtigen, die nicht den 
Schwerpunkt gebildet haben.

(4) Die mündliche Prüfung ist als situationsbezogenes Fachgespräch durchzuführen. Im 
situationsbezogenen Fachgespräch sollen die Qualifikationsschwerpunkte des Hand-
lungsbereichs gem. § 4 Abs. 3 den Schwerpunkt bilden. Darüber hinaus sollen Quali-
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fikationsschwerpunkte der Handlungsbereiche gem. § 4 Abs. 1 und 2, die nicht 
schriftlich geprüft wurden, mitberücksichtigt werden.

(5) Die Prüfungsdauer der schriftlichen Situationsaufgaben beträgt jeweils mindestens 
zwei Stunden, insgesamt jedoch nicht mehr als fünf Stunden. Das situationsbezogene 
Fachgespräch soll je Prüfungsteilnehmer mindestens 30 Minuten und höchstens 
40 Minuten dauern.

§ 4 Anforderungen und Inhalte der Prüfung
(1) Der Handlungsbereich „Rechts- und aufgabenbezogenes Handeln“ enthält folgende 

Qualifikationsschwerpunkte:
 – Rechtskunde
 – Dienstkunde.

Im Qualifikationsschwerpunkt „Rechtskunde“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, die im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben benötigten einschlägigen Rechtsvor-
schriften zu kennen und beim situationsgerechten Verhalten und Handeln zu berück-
sichtigen. In diesem Zusammenhang können folgende Qualifikationsinhalte geprüft 
werden:
1. Unterscheiden zwischen öffentlichem und privatem Recht, insbesondere in 

Abgrenzung zu hoheitlichen Aufgaben,
2. Berücksichtigen der Rechtsgrundlagen für die Aufgabenerfüllung sowie für die 

persönlich wahrzunehmenden und übertragenen Rechte in der Sicherheitswirt-
schaft,

3. Erkennen von Verstößen gegen das Strafrecht sowie Ableiten von Maßnahmen,
4. Beachten grundlegender Bestimmungen des Datenschutz-, Umweltschutz-, 

Betriebsverfassungs-, Arbeits- und Waffenrechts sowie Ableiten von Maßnahmen 
bei Verstößen.

Im Qualifikationsschwerpunkt „Dienstkunde“ soll die Fähigkeit nachgewiesen wer-
den, im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben Gefahren vorzubeugen, Schäden abzu-
wenden und bei der Aufrechterhaltung sowie der Wiederherstellung der Sicherheit 
und Ordnung mitwirken zu können. In diesem Zusammenhang können folgende 
Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Berücksichtigen der Grundsätze der Aufgabenwahrnehmung in Tätigkeitsfeldern 

der Sicherheitswirtschaft,
2. Berücksichtigen der Grundsätze der Aufgabenwahrnehmung und des Handelns in 

besonderen Situationen und am Ereignis-/Tatort,
3. Anwenden der Grundsätze der Eigensicherung,
4. Erstellen von Meldungen und Berichten.

(2) Der Handlungsbereich „Gefahrenabwehr sowie Einsatz von Schutz- und Sicherheits-
technik“ enthält folgende Qualifikationsschwerpunkte:
 – Brandschutz und sonstige Notfallmaßnahmen,
 – Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz,
 – Einsatz von Schutz- und Sicherheitstechnik.

Im Qualifikationsschwerpunkt „Brandschutz und sonstige Notfallmaßnahmen“ soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, im vorbeugenden und abwehrenden Brand-
schutz sowie bei sonstigen Notfallmaßnahmen mitzuwirken. In diesem Zusammen-
hang können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
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1. Anwenden der Grundsätze des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes,
2. Kontrollieren und Überwachen von Einrichtungen des Brandschutzes sowie der 

Einhaltung von Brandschutzvorschriften,
3. Durchführen von Alarmierungsaufgaben und Mitwirken bei Räumungen, Evaku-

ierungen sowie anderen Maßnahmen der Gefahrenabwehr.
Im Qualifikationsschwerpunkt „Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz“ soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der Aufgabenerfüllung einschlägige 
Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen in der Tätigkeit umzusetzen sowie Gefah-
ren zu erkennen und vorzubeugen. In diesem Zusammenhang können folgende Qua-
lifikationsinhalte geprüft werden:
1. Sicherheitsgerechtes Verhalten sowie Mitwirken im Arbeits- und Gesundheits-

schutz,
2. Mitwirken beim Umweltschutz,
3. Anwenden von Grundkenntnissen über Gefahrenklassen und Kennzeichnung 

gefährlicher Stoffe und Güter.
Im Qualifikationsschwerpunkt „Einsatz von Schutz- und Sicherheitstechnik“ soll 
die Fähigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der Aufgabenerfüllung technische 
Einsatzmittel zu nutzen und die Funktion von technischen Schutz- und Sicherheits-
einrichtungen zu überwachen. In diesem Zusammenhang können folgende Qualifika-
tionsinhalte geprüft werden:
1. Nutzung technischer Einsatzmittel und Überwachen baulicher, mechanischer 

und elektronischer Schutz- und Sicherheitseinrichtungen,
2. Nutzen von Kommunikations-, Informations- und Dokumentationsmitteln,
3. Einsetzen von Löschmitteln und Feuerlöschgeräten,
4. Kennen der Funktionen von Feuerlöschanlagen.

(3) Der Handlungsbereich „Sicherheits- und serviceorientiertes Verhalten und Handeln“ 
enthält folgende Qualifikationsschwerpunkte:

 – Situationsbeurteilung und -bewältigung,
 – Kommunikation,
 – Kunden- und Serviceorientierung,
 – Zusammenarbeit.

Im Qualifikationsschwerpunkt „Situationsbeurteilung und -bewältigung“ soll die 
Fähigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der Aufgabenerfüllung in unterschied-
lichen Situationen menschliche Verhaltensweisen einzuschätzen sowie Folgerungen 
für das eigene Handeln abzuleiten und umzusetzen. In diesem Zusammenhang kön-
nen folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Kennen der Grundlagen des menschlichen Verhaltens,
2. Erkennen der Wirkung der eigenen Person,
3. Erfassen der Einwirkungsmöglichkeiten auf das Verhalten anderer und Ableiten 

geeigneter Verhaltensmuster,
4. Anwenden von Techniken zur Konfliktvorbeugung und Deeskalation.
Im Qualifikationsschwerpunkt „Kommunikation“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, mit Menschen situationsgerecht kommunizieren zu können. In diesem 
Zusammenhang können folgende Qualifikationsinhalte geprüft werden:
1. Kennen der Möglichkeiten der Kommunikation,
2. Auswählen geeigneter Kommunikationsformen und -mittel,



27

2. Rechtsverordnungen über die Prüfung von Schutz- und Sicherheitskräften

3. situationsbezogen kommunizieren.
Im Qualifikationsschwerpunkt „Kunden- und Serviceorientierung“ soll die Fähigkeit 
nachgewiesen werden, orientiert an den Interessen, Rollen und Funktionen aller 
Beteiligten, zu handeln. In diesem Zusammenhang können folgende Qualifikations-
inhalte geprüft werden:
1. Kennen der Anforderungen an einen qualitätsorientierten Sicherheitsservice,
2. Berücksichtigen der Zusammenhänge von Sicherheits- und Serviceverhalten.
Im Qualifikationsschwerpunkt „Zusammenarbeit“ soll die Fähigkeit nachgewiesen 
werden, für die Aufgabenerfüllung die Bedeutung der Arbeit in und mit Gruppen zu 
kennen und persönliche Kenntnisse und Fähigkeiten in die gemeinsame Arbeit ein-
zubringen. In diesem Zusammenhang können folgende Qualifikationsinhalte geprüft 
werden:
1. Kennen der Grundlagen der Zusammenarbeit in Teams und mit anderen Kräften,
2. Bewältigung von gemeinsamen Aufgaben durch Kommunikation und Koopera-

tion.

§ 5 Ergänzungsprüfung
Wurde in nicht mehr als einer schriftlichen Situationsaufgabe gemäß § 3 Abs. 3 eine 
mangelhafte Prüfungsleistung erbracht, ist in diesem Qualifikationsschwerpunkt eine 
mündliche Ergänzungsprüfung anzubieten. Bei einer ungenügenden schriftlichen Prü-
fungsleistung besteht diese Möglichkeit nicht. Die Ergänzungsprüfung soll in der Regel 
nicht länger als 20 Minuten dauern. Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung 
und die der mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu einer Prüfungsleistung zusam-
mengefasst. Dabei wird die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung doppelt 
gewichtet.

§ 6 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen
Der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin kann auf Antrag von der Prüfung 
in einzelnen Handlungsbereichen von der zuständigen Stelle befreit werden, wenn in 
den letzten fünf Jahren vor Antragstellung vor einer zuständigen Stelle, einer öffentli-
chen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prü-
fungsausschuss eine Prüfung mit Erfolg abgelegt wurde, die den Anforderungen der ent-
sprechenden Prüfungsinhalte nach dieser Empfehlung entsprechen. Eine vollständige 
Freistellung und eine Freistellung vom situationsbezogenen Fachgespräch gemäß § 3 
Abs. 4 sind nicht zulässig.

§ 7 Bestehen der Prüfung
(1) Die Handlungsbereiche gemäß § 3 Abs. 1 sind gesondert nach Punkten zu bewerten.
(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteilneh-

merin in jedem der drei Handlungsbereiche mindestens ausreichende Leistungen 
nachgewiesen hat.

(3) Über das Bestehen der Prüfung ist ein Zeugnis auszustellen, das die Punktebewer-
tung der Prüfungsleistungen in den einzelnen Handlungsbereichen ausweist. Im 
Falle der Freistellung gemäß § 5 sind Ort und Datum der anderweitig abgelegten Prü-
fung sowie die Bezeichnung des Prüfungsgremiums anzugeben.
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§ 8 Wiederholung der Prüfung
(1) Eine Prüfung, die nicht bestanden ist, kann zweimal wiederholt werden.
(2) Mit dem Antrag auf Wiederholung der Prüfung wird der Prüfungsteilnehmer von 

einzelnen Prüfungsleistungen befreit, wenn er darin in einer vorangegangenen Prü-
fung mindestens ausreichende Leistungen erzielt hat und er sich innerhalb von zwei 
Jahren, gerechnet vom Tage der Beendigung der nicht bestandenen Prüfung an, zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Rechtsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
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Ethik als Wissenschaft fragt nach Ursprung, Wesen, Zweck und Ziel des sittlichen Wol-
lens und Handelns der Menschen. Angesichts einer zunehmenden Bedeutung der Sicher-
heitswirtschaft im Allgemeinen und der durch vielfältige „menschliche Bewährungssi-
tuationen“ geprägten Sicherungstätigkeiten im Besonderen ergibt sich für Sicherheitskräfte 
in wachsendem Maß eine Verpflichtung zu ethischer Bildung.

Der griechische Philosoph Aristoteles stellte „gutes Leben“ und „rechtes Leben“ in 
einen engen Zusammenhang. Als Ethik betrachtete er das „Nachdenken über gutes 
Leben“. Dabei sei die Frage zu beantworten, wie wir „durch unser Handeln uns dem 
guten Leben annähern“ können.

Die Gelehrten der Antike sprachen von vier „Kardinaltugenden“, die auch und gerade 
in der Gegenwart für Sicherheitskräfte nachdenkenswert sein können:
1. Klugheit – als Befähigung, die Dinge in ihrem Zusammenhang zu erkennen und 

dadurch das Leben theoretisch wie praktisch zu meistern,
2. Gerechtigkeit – als Fundament jeglichen Zusammenlebens der Menschen,
3. Tapferkeit – als Bereitschaft, für die Umsetzung von Klugheit und Gerechtigkeit auch 

Opfer zu bringen,
4. Mäßigung – als Fähigkeit, im Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen 

Affekte zu beherrschen.

Einer der ältesten bekannten berufsethischen Ansätze wurde durch den „Eid des Hippo-
krates“ geprägt, der noch heute als „Inbegriff“ ärztlicher Ethik gilt. Auch dem Sicherheits-
gewerbe sind ethische Ansprüche nicht fremd. In der Werbebroschüre eines traditions-
reichen Kieler Sicherheitsunternehmens wurden 1905 unter anderem folgende Maßstäbe 
gesetzt:

Die Mitarbeiter hatten sich durch „gesetztes und vertrauenerweckendes Benehmen“ 
auszuzeichnen. Sie mussten über „tadellose Zivil- und Militärpapiere“ verfügen und 
außerdem „unbescholtene und bestens beleumundete Männer“ sein. Darüber hinaus hat-
ten sie eine „entsprechende Kaution in bar zu leisten“, um dadurch eine zusätzliche 
„Gewähr für ihre Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit“ zu bieten.

Sicherheitskräfte agieren in einem Spannungsfeld, das gleichermaßen von der Frei-
heitsliebe und dem Schutzbedürfnis der Menschen geprägt ist. Da das Bemühen um 
Sicherheit nicht selten auf gegenläufige individuelle Vorstellungen von persönlicher Frei-
heit trifft, geraten die Angehörigen von Sicherheitsorganisationen oftmals „zwischen die 
Mühlsteine“. Der Polizeibeamte, der die Weiterfahrt unterbindet, wird ebenso zur Ziel-
scheibe angestauter Frustration wie der Feuerwehrmann, der für einen Löscheinsatz Platz 
schaffen will. Selbst Mitarbeitende von Rettungsdiensten sind vor Pöbeleien, Behinde-
rungen oder gar Angriffen nicht sicher. Auch das Personal von gewerblichen Sicherheits-
diensten ist hiervon nicht ausgenommen. Darum benötigen alle in der Sicherheitswirt-
schaft tätigen Menschen mehr denn je ethische Grundsätze. Denn die Ethik trägt dazu 
bei, Handeln zu verantworten. 
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Laut DIN EN 15602, Pkt. 2.2.5, ist ein Sicherheitsmitarbeiter 
eine Person, die ein Honorar, ein Gehalt oder einen Lohn erhält sowie ausgebildet und 
einem Screeningverfahren unterzogen worden ist und eine oder mehrere der folgenden 
Funktionen erfüllt:
 � Verhinderung oder Feststellung eines Eindringens, eines unbefugten Zutritts (Zugangs-

kontrolle) oder einer unbefugten Handlung, von Vandalismus oder Übertretungen auf 
öffentlichem oder privatem Eigentum,

 � Verhinderung oder Feststellung von Diebstahl, Verlust, Veruntreuung, Zweckentfrem-
dung von oder Verschleierung hinsichtlich Waren, Geld, Wertpapieren, Aktien, 
Schuldscheinen/Rechnungen/Wechseln oder wertvollen Dokumenten oder Papieren,

 � Schutz von Personen vor körperlichen Schäden,
 � Schutz und Management der Umwelt in ländlichen und maritimen Gebieten,
 � Durchsetzung (bei gleichzeitiger Einhaltung) der im Unternehmen geltenden Regeln, 

Bestimmungen, Verfahrensweisen und Praktiken zur Verbrechenseindämmung,
 � Anzeige und Festnahme von Zuwiderhandelnden, wie durch die nationale Gesetzge-

bung definiert.

Mit dem Ziel, das o. g. „Spannungsfeld“ zu beherrschen, ziehen sich Sicherheitskräfte bei 
der Aufgabenerfüllung häufig auf ihre rechtlichen Befugnisse zurück. Die ausschließliche 
Orientierung am Recht ist jedoch keineswegs geeignet, die Probleme des Alltags zu lösen. 
Dort, wo Fachkompetenz auf das Beherrschen von Rechtsvorschriften begrenzt ist, wer-
den mehr Konflikte heraufbeschworen als beigelegt. Das oberste Anliegen der Sicherungs-
tätigkeit besteht darin, Gefahren vorzubeugen und mögliche Schädigungen zu erkennen, 
aber auch vorhandene Risiken abzuschätzen. Für einen derartigen Anspruch an die 
eigene Arbeit benötigt das Sicherheitspersonal Handlungskompetenz, die auf Fachkom-
petenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz gründet. Zu Letzterem gehört auch 
das Einbringen persönlicher Wertmaßstäbe und Moralgrundsätze – vorausgesetzt, diese 
entsprechen prinzipiell den allgemein anerkannten Normen. Trifft dies zu, so existiert 
ein „Orientierungsgerüst“, an dem die Mitarbeitenden im Sicherheitsdienst entlanghan-
geln können, um den konkreten Einzelfall vertretbar zu lösen.

Hinweise

Folgende ethische Leitsätze sollten daher die Tätigkeit und das Verhalten von Mitarbeitenden 
der Sicherheitswirtschaft im beruflichen Alltag prägen:
Sicherheitskräfte 
 � verstehen ihre Arbeit als Dienst am Kunden und tragen dazu bei, die Sicherheit der Gesell-

schaft zu erhöhen.
 � halten Gesetze und Vorschriften strikt ein und erwecken zu keiner Zeit den Eindruck, darüber 

hinausgehende Vollmachten zu besitzen.
 � erfüllen ihre Obhutspflicht gewissenhaft und rechtfertigen jederzeit das ihnen übertragene 

Vertrauen.
 � bedienen sich stets unbedenklicher Arbeitsmethoden und erfüllen die gestellten Aufgaben 

sachkundig, umsichtig und engagiert.
 � gewährleisten uneingeschränkt persönliche Zuverlässigkeit und sind immer darauf bedacht, 

berechtigte Geheimnisse Dritter zu wahren.
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Hinweise (Fortsetzung)

 � respektieren die Persönlichkeit anderer Menschen und achten darauf, deren Ehr- und Scham-
gefühl nicht zu verletzen.

 � garantieren ein äußeres Erscheinungsbild, das Vertrauen erweckt und Korrektheit widerspie-
gelt.

 � verhalten sich kooperativ und partnerschaftlich und wirken im Interesse der Aufgabenerfül-
lung konstruktiv mit allen zusammen, die im Dienste der Sicherheit tätig sind.

 � eignen sich Fachwissen, Sachkunde und Kenntnisse über Handlungs- und Verhaltensweisen 
gründlich an, trainieren regelmäßig ihre Fähigkeiten und sind um kontinuierliche Fortbildung 
bemüht.

 � bekennen sich zu ihrer Tätigkeit und tragen dazu bei, das Ansehen ihres Berufsstandes zu 
fördern.

Die Sicherheitsarchitektur kann nur dann den angestrebten Schutzzielen gerecht werden, 
wenn alle, die in diesem „Gefüge“ aktiv sind, auf einer ethischen Grundlage operieren, 
die auch in einer breiten Öffentlichkeit Zustimmung findet.


